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Tätigkeitsspektrum des Arbeitskreises 
 
Bei der Organisation arbeitsmedizinischer Präventionsmaßnahmen im Betrieb kommt den Betriebsärzten und Betriebsärztinnen eine zentrale Bedeutung zu. 
Sie fungieren als Berater bzw. Beraterinnen der Unternehmen bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum Arbeitsschutz, bei der Erstellung von Gefähr-
dungsbeurteilungen und führen arbeitsmedizinische Vorsorge sowie ggf. Eignungsbeurteilungen im Betrieb durch. 
 
Der Arbeitskreis „Betriebsärztliche Tätigkeit“ des AAMED-GUV unterstützt Betriebsärzte und Betriebsärztinnen bei der arbeitsmedizinischen Prävention ins-
besondere zu globalen Themen, die nicht an bestimmte Gefährdungen oder Branchen gebunden sind. 
 
Konkrete Aufgaben: 

 Erstellung von Informationsschriften zu ausgewählten Fragestellungen aus dem betriebsärztlichen Bereich  

 Beratung von Betriebsärzten und Betriebsärztinnen, Unternehmen und Versicherten 

 Fachvorträge 

 Beobachtung neuer Entwicklungen im Bereich der betriebsärztlichen Tätigkeit 
 


